Mineral-Quell-Tafelwasser, „Was ist Was“?
	natürliches Mineralwasser
	Quellwasser
	Tafelwasser

	- muss amtlich anerkannt werden

Anerkennung nur wenn Gehalt an   Spurenelementen 

 >1000 mg/l  oder
 <1000 mg/l Spurenelemente   mit ernährungsphysiologischer Bedeutung 

    bezogen auf die wesentlichen Inhaltsstoffe
- amtliche Bekanntgabe im  Bundesanzeiger

- mik. Parameter, Beschaffenheit 

· frei von Krankheitserregern in 250 ml E.coli, colif. Keime, Pseudomonas, Fäkalstrepptokokk., keine Sporen-bildner in 50 ml      

· Koloniezahl 12 Std. nach Abfüllung 

    bei 20° 100/ml und 20/ml bei 37°

    nicht überschreiten

· Kol. Zahl soll am Quellaustritt bei 20°(20/ml), bei 37° 5/ml nicht überschreiten

- chem. Parameter, Beschaffenheit

  16 chemische Inhaltsstoffe in der Min.- Wass.-VO vorgegeben z.B. Blei, Chrom, Nitrat , Nickel, usw.(einzelne Stoffe nur bei Identität mit charakteristischen Stoffen am Etikett kennzeichnungspflichtig);
- benötigt eine Nutzungsgenehmigung f. Quell.
- Abtrennung best. Stoffe erlaubt.
   Eisen, Schwefel, Arsen durch Belüftung und auch mit Ozon, Filterung, Dekantierung; Fluoridentfernung  mit Alu.-Qxiden
- Oxidationsverfahren mit Ozon und  Anwendung von Aluminiumoxiden 

   ist kennzeichnungspflichtig

- Keimreduzierung nicht erlaubt
- Abfüllung nur am Quellort, 
   in bestimmten Fertigpackungen in den Handel;   mit sicherem Verschluss
- Kennzeichnung: 
   Als „natürliches Mineralwasser“, 

  Hinweis auf die Verkehrsbezeichnung erforderlich z.B. „natürliches Min.-Wasser mit Kohlensäure versetzt“ usw.,   
  Hinweis auf bestimmte Stoffe oder besondere Eignung des Wassers möglich: Z.B. sulfathaltig, eisenhaltig oder geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung,
- zusätzliche Kennzeichnungen nach der   Lebensmittel-Kennzeichnungs-VO erforder-lich z.B. Haltbarkeit, Hinweis auf den Gehalt der charakteristischen Bestandteile, Ort der Quellnutzung usw. 
- Freiwillige Eigenüberwachung der Mineralwasserbeschaffenheit durch Betreiber
   Amtliche Überwachung durch Landratsamt
	- mik. Parameter, Beschaffenheit 

· frei von Krankheitserregern in 250 ml E.coli, colif. Keime, Pseudomonas, Fäkalstrepptokokk., keine Sporen-bildner in 50 ml      

· Koloniezahl 12 Std. nach Abfüllung 

    bei 20° 100/ml und 20/ml bei 37°

    nicht überschreiten

· Kol. Zahl soll am Quellaustritt bei 20°(20/ml), bei 37° 5/ml nicht überschreiten

- chem. Parameter, Beschaffenheit 

  43 chemische Inhaltsstoffe und physikalische Parameter vorgegeben nach der  Trinkwasser-VO, Anlage 2 und 3
- Abtrennung best. Stoffe erlaubt.

  Eisen, Schwefel, Arsen durch Belüftung und auch mit Ozon, Filterung, Dekantation; Fluoridentfernung  mit Alu.-Qxiden

- Oxidationsverfahren mit Ozon und Anwendung von Aluminiumoxiden 

  ist kennzeichnungspflichtig

- Keimreduzierung nicht erlaubt
- Abfüllung nur am Quellort 
  bestimmte Beschaffenheit der Fertigpackungen nicht vorgeschrieben
- Kennzeichnung:
  „Quellwasser“

  Hinweis auf die Verkehrsbezeichnung 

  „mit Kohlendioxid versetzt“   möglich.

- Hinweis auf  eine Eignung für Säuglings- ernährung möglich (nach Anlage 6 Min-Wass.-VO)
- zusätzliche Kennzeichnungen nach der   Lebensmittel-Kennzeichnungs-VO erforder-lich z.B. Haltbarkeit, Ort der Quellnutzung usw.   (ein Analysenauszug von charakte-ristischen Bestandteilen ist nicht möglich)

- Freiwillige Eigenüberwachung der Quellwasserbeschaffenheit durch Betreiber

Amtliche Überwachung durch Landratsamt
	- Herstellung:

Tafelwasser ist eine Mischung aus       Wässern mit Zutaten.

    Wie: Trinkwasser, natürlichem Mineralwasser, Meerwasser, Natursole, Natriumchlorid, Stoffe nach der Zusatzsoff-Zulassungsverordnung

- mik. Parameter, Beschaffenheit 

· frei von Krankheitserregern in 250 ml E.coli, colif. Keime, Pseudomonas, Fäkalstrepptokokk., keine Sporenbildner in 50 ml      

· Koloniezahl 12 Std. nach Abfüllung 

    bei 20° 100/ml und 20/ml bei 37°

    nicht überschreiten

- chem. Parameter, Beschaffenheit 

   26 chemische Inhaltsstoffe vorgegeben nach der Trinkwasser-VO, Anlage 2

- Die jeweiligen Wässer müssen bei der Herstellung (Mischung) bereits den Anforderungen der Trinkwasser-VO bzw. der Min.-und Tafelwasser-Vo entsprechen und wurden ggf. bereits vorbehandelt d.h. aufbereitet. 
  - Keimreduzierung im Trinkwasser erlaubt
- Abfüllung an einem  anderen Ort erlaubt
    bestimmte Beschaffenheit der Fertigpackungen nicht  vorgeschrieben

- Kennzeichnung:

  „Tafelwasser“

  Hinweis auf die Verkehrsbezeichnung 

  „mit Kohlendioxid versetzt“   möglich.

- Hinweis auf  eine Eignung für Säuglings- ernährung möglich (nach Anlage 6 Min-Wass.-VO)

- zusätzliche Kennzeichnungen nach der   Lebensmittel-Kennzeichnungs-VO erforderlich z.B. Haltbarkeit, Ort der Quellnutzung usw.   (ein Analysenauszug von charakteristischen Bestandteilen ist nicht möglich)

-Freiwillige Eigenüberwachung der Tafelwasserbeschaffenheit durch Betreiber

  Amtliche Überwachung durch Landratsamt




